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sind es: der Schweizerische Frauenhilfsdienst, die Schweizeri-
sche Zentrale fiir Flichtlingshilfe, das Auslandschwei-
zer werk, welche alle samt und sonders die nicht nur materielle, son-
dern ganz besonders auch geistige und moralische Unterstiitzung, die
so eminent wichtige seelische Tragkraft der Frauen zu ihrem
Wohle beanspruchen.

Betrachtung aus ,,Die Biindnerin”, Chur, 30. 6. 53.

Fiir das kirchliche Frauenstimmrecht
Kanton Schaffhausen

DieSynode der Evangelisch-reformierten Landes-
kirche von Schaffhausen beschloss die Einfithrung des Frauen-
stimmrechtes in kirchlichen Belangen. Dieser Beschluss untersteht noch
einer kantonalen kirchlichen Abstimmung. : 30.6. 53.

Appenzell Ausserrhoden

Kirchensynodein Ausserrhoden. An der in Teufen ab-
gehaltenen Synode der evangelischen Kirche von Appenzell A.-Rh. kam
die Frage des Frauenstimm- und Wahlrechtes in der evangelisch-refor-
mierten Landeskirche zur Sprache. An der letztjihrigen ordentlichen
Synode wurde eine Motion erheblich erklart, wonach der Kirchenrat den
Auftrag erhielt, diese Frage zu priifen. Der Kirchenrat unterbreitete nun
der Synode den Antrag, den einzelnen Kirchgemeinden freizustellen, den
Frauen die Wahlbarkeit in die Kirchenvorsteherschaft und in besondere
Kommissionen der Kirchgemeinde zu gewihren. Aus der Mitte der Synode
wurde nach lebhafter Diskussion ein Gegenantrag gestellt, der weiter
eing als derjenige des Kirchenrates, indem er den Kirchgemeinden frei-
stellen wollte, den Frauen, die das 20. Lebensjahr vollendet haben, nicht
nur die Wihlbarkeit, sondern auch das Stimmrecht in Angelegenheiten
der Kirchgemeinde einzuriumen. Ein Vermittlungsvorschlag wollte aus-
serdem beide Antrige den Kirchgemeinden zum Entscheid unterbreiten.
Schliesslich wurde mit grosser Mehrheit beschlossen, den Kirchenrat zu
beauftragen, den Kirchgemeinden nur jenen Antrag zu unterbreiten, der
sowohl das Stimm- als auch das Wahlrecht fiir Frauen vorsieht. 27. 6. 53.
(Siehe Staatsbiirgerin No. 4, 1953, Seite 7).

Kanton St. Gallen

Die evangelische st. gallische Synode behandelte eine
Motion iiber die Einfithrung des kirchlichen Frauenstimmrechts, die in
einer gemilderten Form .erlileblich erklirt wurde. Darnach erhilt der
Kirchenrat zuerst den Auftrag, zu priifen, ob und wie den Frauen das
Stimm- und Wahlrecht einzurdumen sei. Kirchenratspriisident Rotach
erklirte, dass der Kirchenrat einer ausserordentlichen Synode zu Beginn
des néchsten Jahres Bericht und Antrag tiber diese Frage vorlegen werde.

4. 7. 53.



	Für das kirchliche Frauenstimmrecht

